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§ 39 KDV 1967

KDV 1967 - Kraftfahrgesetz-Durchfuhrungsverordnung 1967

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)Omnibusse, die ausschlieBlich auf Radern laufen, missen wenigstens zwei Achsen und vier Rader haben.

2. (2)Das Getriebe von Omnibussen muR leicht schaltbar sein. Omnibusse dirfen keinen Freilauf und keine
freilaufahnlichen Vorrichtungen haben, die die Bremswirkung des Fahrzeugmotors vermindern kdnnen.

3. (3)Auf Radern der lenkbaren Vorderachse(n) von Omnibussen dirfen nicht runderneuerte Reifen, Reifen mit
Einlagen oder Reifen, die kein gleichmaliiges Abrollen gewahrleisten, verwendet werden. An den angetriebenen
Radern mussen Gleitschutzvorrichtungen angebracht werden kénnen.

4. (4)Omnibusse mussen an beiden Seiten des Fahrzeuges auBen einen Ruckblickspiegel aufweisen.

In Kraft seit 01.12.2001 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 39 KDV 1967
	KDV 1967 - Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967


